
Reglement
der Musikschule Kolliken-Muhen

Gültig ab 1. August 2024



l. Rllgemeine Bestimmungen

5 1 Grundsatz
1 Die Gemeinden Kölliken und Muhen fuhren auf vertraglicher Basis gemäss 5 72 f. Gesetz über die

Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG) die Musikschule Kölliken-Muhen.

S 2 Aufgabe
1 Das Musikschulangebot versteht sich als Ergänzung zum lehrplanmässigen Musikunterricht der
Volksschule. Die Musikschule vermittelt eine qualifizierte musikalische Ausbildung und möchte Kin-

der und Jugendliche fur die Musik und das Musizieren begeistern. Der Unterricht fördert das Ver-
ständnis für den kulturellen Wert der Musik und fUhrt zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung.

2 Organisatorisch regelt die Musikschule sowohl den vom Kanton finanzierten als auch den von der
Gemeinde ergänzend angebotenen Instrumental- und Gesangsunterricht.

5 3 Aufnahme von Schüler:innen
1 Das Angebot der Musikschule Kölliken-Muhen richtet sich an alle Schüler:innen der Volksschul-
stufe mit Wohnsitz oder Schulort in den Vertragsgemeinden.

2 Jugendliche, die sich in der Ausbildung oder in weiterführenden Schulen befinden und in den
Vertragsgemeinden wohnhaft sind, können den Unterricht an der Musikschule längstens bis zum
20. Alters.lahr fortsetzen. Fur diese Musikschüler:innen wird ein reduzierter Gemeindebeitrag aus-
gerichtet. Schuler:innen aus anderen Gemeinden können aufgenommen werden, sofern die
Wohngemeinde bzw. die Erziehungsberechtigten die Übernahme der vollen Kosten garantieren.

S 4 Anmeldung
1 Die Anmeldung gilt fur die Dauer eines Schuljahres und verpflichtet zum regelmässigen Besuch

des Unterrichts. Das Anmeldeformular muss mit der Unterschrift der Erziehungsberechtigten ver-
sehen sein. Anmeldeschluss istjeweils der 31. N/ärz.

5 5 Eintritt und Austritt
1 Der Eintritt erfolgt auf Beginn eines Schuljahres.

2 Der Austritt erfolgt auf Ende Schu!ahr, sofern keine neue Anmeldung für das darauffolgende
Schuljahr eingegangen ist.

3 ln begründeten Ausnahmefällen ist ein vorzeitiger Austritt auf Ende des ersten Semesters mög-
lich. Das Gesuch muss spätestens bis 30. November bei der Musikschulleitung eingereicht werden.
ln begrundeten Ausnahmefällen ist auch eine Anmeldung unter dem Jahr möglich. Über diese
Ausnahmen entscheidet der Musikschulleitung

Bei Ein- und Austritten unter dem Schufahr wird der Beitrag der Erziehungsberechtigten anteil-
mässig berechnet.



5 6 Absenzen
t lst ein:e Schüler:in aus zwingenden Gründen am Besuch des Unterrichts verhindert, so ist die ln-
strumentallehrperson rechtzeitig zu informieren. Es besteht kein Anrecht auf Kompensation der ln-
strumentallektion. Die Instrumentallehrperson entscheidet auf Anfrage, ob die Lektion vor- oder
nachgeholt werden kann.

9 7 Ausschluss
1 Bei wiederholtem unentschuldigten Fehlen oder undiszipliniertem Benehmen kann ein:e Schu-
ler:in durch die Musikschulleitung von der Musikschule ausgeschlossen werden.

2 Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattung des Beitrags der Erziehungsberechtigten

5 8 Fächerangebot
1 Das Fächerangebot und die Beiträge der Erziehungsberechtigten werden in den Anmeldeunterla-
gen publiziert.

2 Die Musikschulleitung legt die Eintrittsbedingungen fur den Besuch der einzelnen Fächer fest. ln

gut begründeten Einzelfällen können Ausnahmen bewilligt werden.

5 9 Schuljahr
1 Das Musikschufahr entspricht denryenigen der Volksschule.

5 10 Ausfalle und unterrichtsfreie Zeit, Stellvertretung
1 In den Schulferien und an den ortsublichen Feiertagen findet kein Unterricht statt.

2 Während Schulanlässen wie Schulreisen, Sporttagen, Projektwochen u. ä. fällt der lnstrumentalun-
terricht der betroffenen Schuler:innen aus.

3 Fallen Lektionen wegen Verhinderung der Instrumentallehrperson aus, so ist diese verpflichtet,
die Schüler:innen sowie die Musikschulleitung umgehend zu informieren. Diese Lektionen sind zu

angemessenen Zeiten vor- oder nachzuholen (ausgenommen bei Krankheit oder Unfall).

a Bei einem länger als zwei Wochen dauernden Ausfall der lnstrumentallehrperson wird nach Mög-
lichkeit für eine Stellvertretung gesorgt. Kann keine Stellvertretung eingesetzt werden, wird der
Beitrag der Erziehungsberechtigten anteilsmässig zurückerstattet.

511 Lehionsdauer bei Einzel- und Gruppenunterricht
1 Die Einzellektion dauert 25 oder 40 Minuten.

2 Bei der Einzellektion von 40 Minuten handelt es sich ausdrucklich um Begabtenförderung.

3 Der Gruppenunterricht dauert pro Schüler:in 15 Minuten. Die maximale Gruppengrösse beträgt 3

Schr.iler:innen.

ln der Oberstufe besteht die Möglichkeit, das Angebot des Kantons zu besuchen



912 Begabtenförderung
1 Primarstufe

Bei besonderer Begabung und Fleiss eines Schülers oder einer Schülerin kann frühestens nach ei-
nem Jahr Unterricht der Antrag auf Verlängerung der Lektion auf 40 Minuten beantragt werden.

Die Musikschulleitung entscheidet auf Empfehlung der lnstrumentallehrperson. Die geförderten

Schüler:innen verpflichten sich, im mCheck-Programm mitzumachen.

2 Oberstufe
lm Rahmen der Begabtenforderung kann einem Schüler oder einer Schulerin gemäss den Vorga-
ben des Kantons Aargau für ein lnstrument oder ein Gesangsfach zusätzliche Unterrichtszeit ohne
Zusatzkosten zugeteilt werden.

ll. Unterricht

5 13 lnstrumentenwahl, Zusammenspiel
1 Der Besuch der Musikschule ist freiwillig.

2 Die Wahl des lnstrumentes ist im Rahmen des Angebotes frei. Die Instrumentallehrpersonen ste-
hen Erziehungsberechtigten und Schüler:innen beratend zur Seite.

3 Das gemeinsame Nzlusizieren wird durch verschiedene Formen des Zusammenspiels gefordert,
zum Beispiel in Form von Ensembles und Schuler:innenorchestern. Den Entscheid uber dasZu-
standekommen eines Angebots fällt die Musikschulleitung.

a lm Rahmen ihrer Möglichkeiten nehmen die Gruppen aktiv am kulturellen Leben der Region teil

514 Zweitinstrument
1 ln Einzelfällen und bei entsprechender Begabung kann ein Schüler oder eine Schulerin auf Antrag
der Erziehungsberechtigten und mit Zustimmung der lnstrumentallehrperson und der Musikschul-
leitung ein zweites lnstrument belegen.

5 15 Beurteilung
1 Die Beurteilung erfolgt gemässen den Vorgaben des Kantons.

2 ln der Primarschule kann der Besuch des lnstrumentalunterrichts in der Rubrik uschulergänzen-

des Angebot> aufgeführt werden (Eintrag ubesucht, oder uBeilager).

3 Ab der 6. Primarklasse wird der lnstrumentalunterricht als nicht promotionswirksames Fach im

Zwischenbericht und Jahreszeugnis verbindlich aufgefUhrt (Eintrag obesuchtu oder nBeilage,).

516 Lehrmittel und lnstrumente
'r 

Die lnstrumentallehrperson bestimmt die Lehrmittel nach Alter und Eignung des Schulers oder
der Schülerin. Die Finanzierung von lnstrumenten und Lehrmitteln qehen zulasten der Erziehungs-
berechtigten.



917 Räumlichkeiten
1 Die Standortgemeinden stellen der Musikschule für den Unterricht geeignete und eingerichtete
Räume zur Verfügung.

2 Nach lVöglichkeit werden die Schüler:innen am jeweiligen Schulort unterrichtet.

5 18 Schulordnung
1 Es gilt die Schulordnung der Standortgemeinden.

lll. Finanzierung

S 19 Grundsatz
1 Der Musikschule wird finanziert durch.

- BeiträgederErziehungsberechtigten
Beiträge der Gemeinde

- Beiträge des Kantons (ab 6. Klasse bis Ende Sekundarstufe l)

2 Die Beiträge der Erziehungsberechtigten haben mindestens 50 o/o der Netto-Betriebskosten (Be-

triebskosten abzüglich Ruckerstattungen sowie Kostenübernahme der Einwohnergemeinde) zu de-
cken.

3 Der Beitrag der Erziehungsberechtigten in den Vertragsgemeinden ist für das gleiche Angebot
identisch.

5 20 Geschwisterrabatt
1 Die Musikschule gewährt einen Geschwisterrabatt. Besuchen 2 Kinder einer Familie den lnstru-
mentalunterricht, wird je ein Rabatt von 10 7o lewährt. Besuchen 3 oder mehr Kinder einer Familie

den lnstrumentalunterricht, wird je ein Rabatt von 15 % gewährt.

2 Dieser Rabatt wird nur für ein lnstrument pro Kind gewährt.

9 21 ReduKion von Elternbeiträgen
1 ln besonderen Fällen kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten an den Gemeinderat der
Wohnsitzgemeinde oder die von ihm delegierte Abteilung der Beitrag der Erziehungsberechtigten
reduziert oder erlassen werden. ln diesen Fällen übernimmt die Wohnsitzgemeinde den Differenz-
betrag.

2 Das Gesuch ist zusammen mit der Anmeldung für den N/usikschulunterricht bis spätestens am
31. März bei der Wohnsitzgemeinde einzureichen.

3 Die Bestimmungen zur Reduktion oder zum Erlass von Beiträgen der Erziehungsberechtigten

werden durch dle Vertragsgemeinden separat erlassen. Die Gemelnderäte überprufen diese perio-
disch und können die Abstufungen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen pro Amtsperiode
maximal um plus oder minus 15 Prozent anpassen.



5 22 Rechnungsstellung
rDer Beitrag der Erziehungsberechtigten wird zwei Maljahrlich nach Semesterbeginn in Rechnung
gestellt und von der Abteilung Finanzen des Wohnorts verschickt.

g 23 Rechnungstellung für auswärtige Schüler:innen
1 Für den Unterricht von nicht in den Vertragsgemeinden wohnhaften Schüler:innen und Jugendli-
chen wird der doppelte Beitrag der Erziehungsberechtigten an die Erziehungsberechtigten oder
nach Absprache mit den Wohnsitzgemeinden direkt an dieselben verrechnet.

lV. Schlussbestimmungen

5 24 Zusammena rbeit Schu le- E rziehu n gsberechtigte
1 Alle schulischen Belange werden primär zwischen Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten be-
sprochen, administrative Fragen mit der Schulverwaltung und organisatorische sowie pädagogi-
sche Fragen mit der Musikschulleitung.

2 ln Konfliktfällen wird zuerst die Musikschulleitung beigezogen, dann die Gesamtschulleitung und
in letzter lnstanz der Gemeinderat.

$ 25 Beschwerdeweg
1 Gegen Verfugungen und Entscheide der Musikschulleitung kann beim Gemeinderat der Wohn-
sitzgemeinde innert 10 Tagen nach Zustellung der Verfügung schriftlich Beschwerde geführt wer-
den. Damit wird die Verftjgung oder der Entscheid vollständig aufgehoben und der Gemeinderat
entscheidet selber.

S 26 lnkrafttreten
1 Das Reglement tritt auf das 1. August 2024 in Kraft

Musikschulkommission

Andreas von Gunten

Vizeammann Kölliken

Hanspeter Brunner

Gemeinderat Muhen
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Anhang
Richtlinien zur Tarifreduktion der Elternbeiträge durch die Gemeinden Kölliken und Muhen

Gemäss 5 21 des Reglements der Musikschule Kölliken-Muhen kann in besonderen Fällen auf An-
trag der Erziehungsberechtigten an den Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde oder die von ihm
delegierte Abteilung der Beitrag der Erziehungsberechtigten reduziert oder erlassen werden. ln

diesen Fällen ubernimmt die Wohnsitzgemeinde den Differenzbetrag. Der Unterricht fur Erwach-
sene wird generell nicht subventioniert.

Die Gesuche zur Beitragsreduktion oder zum Beitragserlass richten sich in beiden Vertragsgemein-
den nach den Bestimmungen der geltenden Kinderbetreuungsreglemente. Die Bestimmungen der
Kinderbetreuungsreglemente der Vertragsgemeinden betreffend Beitragsreduktion und Verfahren
gelten analog.


